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Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung des 
Kommunalinvestitionsprogramm
gesetzes

Artikel 2 Änderung des 
Schutzschirmgesetzes

Artikel 3 Änderung des 
Hessenkassegesetzes

Artikel 4 Änderung des Hessischen 
DigitalpaktSchuleGesetzes

Artikel 5 Änderung der 
Schutzschirmverordnung

Artikel 6 Zuständigkeitsvorbehalt

Artikel 7 Inkrafttreten

Artikel 11)

Änderung des
Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes

Das Kommunalinvestitionsprogrammge
setz vom 25. November 2015 (GVBl.
S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. September 2018 (GVBl. S. 599), wird
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe 
„14. August 2017 (BGBl. I S. 3122)“
durch „15. April 2020 (BGBl. S. 811)“ er
setzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 7 wird nach dem Wort
„des“ das Wort „Hessischen“ einge
fügt und die Angabe „geändert durch
Gesetz vom 25. November 2015
(GVBl. S. 414)“ durch „zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 318)“ ersetzt.

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Darlehen in den Pro
grammteilen Infrastruktur, Kranken
häuser und Komplementärfinanzie
rung Bundesprogramm werden von
der WIBank bis zur Höhe der von den
Kommunen oder Krankenhausträgern
mitgeteilten voraussichtlichen förder
fähigen Ausgaben pauschal ausge
zahlt. Mit Zugang der Maßnahmenan
meldung bei der WIBank gilt der Mit
telabruf als erfolgt. Die Auszahlung
erfolgt nach erfolgter Bewilligung, frü
hestens am 15. August 2020. Die
Kommunen haben die Mittel bis spä
testens 31. Dezember 2021 zu ver
ausgaben. Die Krankenhausträger
sollen die Mittel bis spätestens 
31. Dezember 2022 verausgaben.“

3. § 5 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für Maßnahmen aus dem Bundes
programm und für die entsprechende
Komplementärfinanzierung gilt für das
Maßnahmenende § 5 des Kommuna
linvestitionsförderungsgesetzes.“

b) In Satz 3 und 4 wird die Angabe
„2020“ jeweils durch „2021“ ersetzt.

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Anwendbarkeit von Vorschriften
des Hessischen

Finanzausgleichsgesetzes“

b) Nach der Angabe „§ 56 des“ wird das
Wort „Hessischen“ eingefügt.

5. In § 11 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„28. März 2015 (GVBl. S. 158, 188)“
durch „7. Mai 2020 (GVBl. S. 318)“ er
setzt.

6. Dem § 14 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Für die Programmteile Landes
programm Schule und die Komplemen
tärfinanzierung Bundesprogramm Schule
nach diesem Teil gilt § 2 Abs. 4 Satz 1 bis
4 entsprechend. Die Mittel sind bis spä
testens 31. Dezember 2023 zu verausga
ben.“

7. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„2022“ durch „2023“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 2 werden nach der An
gabe „(GVBl. S. 150)“ ein Komma und
die Angabe „geändert durch Gesetz
vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82)“ einge
fügt.

8. Die Überschrift zu § 19 wird wie folgt ge
fasst:

„§ 19

Anwendbarkeit von Vorschriften des
Hessischen Finanzausgleichsgesetzes
und der Hessischen Gemeindeordnung

sowie Prüfungsrechte der
Rechnungshöfe“

Artikel 22)

Änderung des Schutzschirmgesetzes

Das Schutzschirmgesetz vom 14. Mai
2012 (GVBl. S. 128), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort
„des“ das Wort „Hessischen“ einge
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fügt und die Angabe „geändert durch
Gesetz vom 25. November 2015
(GVBl. S. 414)“ durch „zuletzt geän
dert durch Gesetz vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 318)“ ersetzt.

b) Abs. 5 wird aufgehoben.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird ge
strichen.

3. § 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Konsolidierungsverträge

Die zwischen dem Land Hessen und
den in der Anlage genannten Kommunen
geschlossenen Konsolidierungsverträge
über Maßnahmen zur Sicherstellung des
Haushaltsausgleichs gelten mit Wirkung
zum 31. Dezember 2019 als erfüllt.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Abs. 1 und 2 werden aufgehoben.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird
gestrichen.

bb) In Satz 1 werden nach der Anga
be „Abs. 1“ und nach der Angabe
„§ 3 Abs. 4“ jeweils die Wörter „in
der bis zum [einsetzen: Datum
des Tages der Verkündung die
ses Gesetzes] geltenden Fas
sung“ eingefügt.

cc) In Satz 2 wird die Angabe 
„Abs. 2“ gestrichen.

dd) In Satz 3 wird die Angabe „Satz 1
und 3“ durch „Satz 1 und 2“ er
setzt.

5. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6

Verordnungsermächtigung

Die Ministerin oder der Minister der Fi
nanzen wird ermächtigt, im Einverneh
men mit der für die kommunalen Angele
genheiten zuständigen Ministerin oder
dem hierfür zuständigen Minister und
nach Anhörung der Kommunalen Spit
zenverbände die Einzelheiten zur Durch
führung dieses Gesetzes durch Rechts
verordnung zu regeln.“

6. § 7 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 33)

Änderung des Hessenkassegesetzes

Das Hessenkassegesetz vom 25. April
2018 (GVBl. S. 59, 60), geändert durch Ge
setz vom 31. Oktober 2019 (GVBl. S. 314),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 5 werden die Angabe
„25. April 2018 (GVBl. S. 59)“ und die
Angabe „20. Dezember 2015 (GVBl.
S. 618)“ jeweils durch „7. Mai 2020
(GVBl. S. 318)“ ersetzt.

b) Als Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Der Jahresbeitrag für das Jahr
2020 wird allen Kommunen ohne An
tragsstellung nach Abs. 5 Satz 2 hälf
tig gestundet. Die gestundeten Jah
resbeiträge werden je zu einem Fünf
tel in den Jahren 2022 bis 2026 zu
sätzlich zu den in diesen Jahren zu
erbringenden Jahresbeiträgen durch
die jeweilige Kommune zurückge
führt.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Angabe „Finanzaus
gleichsgesetzes vom 
23. Juli 2015 (GVBl.
S. 298), geändert durch
Gesetz vom 25. Novem
ber 2015 (GVBl. S. 414)“
wird durch „Hessischen Fi
nanzausgleichsgesetzes
vom 23. Juli 2015 (GVBl.
S. 298), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 7. Mai
2020 (GVBl. S.318)“ er
setzt.

bbb) In Nr. 1 bis 3 und in dem
Satzteil nach Nr. 3 wird
nach dem Wort „des“ je
weils das Wort „Hessi
schen“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort
„des“ jeweils das Wort „Hessi
schen“ eingefügt.

b) In Abs. 3 Nr. 1 wird nach der Angabe
„Buchst. a bis d des“ das Wort „Hessi
schen“ eingefügt.

Artikel 44)

Änderung des Hessischen
DigitalpaktSchuleGesetzes

Das Hessische DigitalpaktSchuleGe
setz vom 25. September 2019 (GVBl. 
S. 267) wird wie folgt geändert:

1. Vor § 1 wird folgende Überschrift des
Ersten Teils eingefügt:

„Erster Teil

Förderung aufgrund der
Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt

Schule 2019 bis 2024“

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Zum Aufbau und zur Verbesserung
der bildungsbezogenen digitalen In
frastruktur an Schulen gewährt das
Land den anderen öffentlichen Schul
trägern nach den §§ 138 bis 140 des
Hessischen Schulgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom
30. Juni 2017 (GVBl. S. 150), zuletzt

3) Ändert FFN 446
4) Ändert FFN 72132
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geändert durch Gesetz vom 18. Juni
2020 (GVBl. S. 402), den Trägern ge
nehmigter Ersatzschulen im Sinne der 
§§ 170 und 171 des Hessischen
Schulgesetzes sowie den Trägern von
staatlich anerkannten Pflegeschulen
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Pflegebe
rufegesetzes vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2581), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 19. Mai 2020
(BGBl. I S. 1018), Altenpflegeschulen
nach § 4 Abs. 2 des Altenpflegegeset
zes vom 25. August 2003 (BGBl. I 
S. 1690), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307), in der am 31. Dezember
2019 geltenden Fassung sowie Kin
derkrankenpflegeschulen und Kran
kenpflegeschulen nach § 4 Abs. 2
Satz 1 und Abs. 3 des Krankenpflege
gesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I
S. 1442), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307), in der am 31. Dezember
2019 geltenden Fassung – im Folgen
den zusammenfassend als Pflege
schulen bezeichnet –, auf Antrag eine
Förderung bis zur Höhe der in der An
lage 1 genannten Beträge (Kontin
gente); § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.“

b) In Satz 4 wird das Wort „Anlage“
durch die Angabe „Anlage 1“ ersetzt.

3. In § 2 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe 
„21. Juni 2018 (GVBl. S. 291)“ durch 
„7. Mai 2020 (GVBl. S. 318)“ ersetzt.

4. Nach § 8 wird als Zweiter Teil eingefügt:

„Zweiter Teil

Förderung aufgrund der 
Zusatzvereinbarung zur 

Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt
Schule 2019 bis 2024

§ 9

(1) Den öffentlichen Schulträgern mit
Ausnahme des Landes Hessen und den
Trägern genehmigter Ersatzschulen im
Sinne der §§ 170 und 171 des Hessi
schen Schulgesetzes werden zur Be
schaffung von mobilen Endgeräten für
die Ausleihe an Schülerinnen und Schü
ler der Schulen in ihrer Trägerschaft, die
für die Teilnahme an unterrichtsersetzen
den Lernsituationen auf ein Leihgerät an
gewiesen sind, 50 000 000 Euro zur Ver
fügung gestellt.

(2) Das Kultusministerium weist den
öffentlichen Schulträgern oder von die
sen Beauftragten – auch unter Einschal
tung Dritter – die Mittel für Beschaffun
gen nach diesem Teil in Höhe der in der
Anlage 2 genannten Beträge zu. Förder
fähig sind Beschaffungen, die nach dem
15. März 2020 in Auftrag gegeben wor
den sind oder werden. Die Zuweisung

kann erfolgen, bevor sie für Zahlungen
benötigt wird. Die öffentlichen Schulträ
ger weisen die zweckentsprechende Mit
telverwendung bis zum 1. Dezember
2020 gegenüber dem Kultusministerium
nach. Beträge, die nicht für Maßnahmen
nach Abs. 1 verwendet wurden, werden
in voller Höhe zurückgefordert.

(3) Das Kultusministerium leistet den
Trägern genehmigter Ersatzschulen oder
von diesen Beauftragten – auch unter
Einschaltung Dritter – auf Antrag einen
Zuschuss für die Beschaffungen nach
diesem Teil bis zur Höhe der in der Anla
ge 2 genannten Beträge. Die Anträge
sind bis zum 1. Dezember 2020 unter
Vorlage der Rechnung eines Lieferanten
zu stellen. An die Stelle eines Verwen
dungsnachweises tritt die Rechnung.
Abs. 2 Satz 2, 4 und 5 gilt für die Träger
genehmigter Ersatzschulen entspre
chend.

(4) Soweit dieser Teil keine abwei
chenden Regelungen enthält, finden § 1
Abs. 1, § 4 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 4
und 5 Satz 2, § 5 Abs. 3, § 7 Abs. 1 so
wie § 8 Anwendung. Eine Verzinsung zu
rückzuzahlender oder zu früh ausgezahl
ter Fördermittel erfolgt nicht. Die Förder
richtlinie nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ist nicht
anzuwenden.“

5. Nach dem neuen § 9 wird folgende Über
schrift des Dritten Teils eingefügt:

„Dritter Teil

Schlussvorschrift“

6. Der bisherige § 9 wird § 10.

7. In der Anlage wird die Angabe „Anlage zu
§ 1 Absatz 1“ durch „Anlage 1 zu § 1
Abs. 1“ ersetzt.

8. Die aus dem Anhang ersichtliche Anla
ge 2 zu § 9 Abs. 2 wird angefügt.

Artikel 55)

Änderung der 
Schutzschirmverordnung

Die Schutzschirmverordnung vom 21. Ju
ni 2012 (GVBl. S. 183), geändert durch Ver
ordnung vom 12. März 2020 (GVBl. S. 235),
wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 1 bis 3 werden aufgehoben.

2. Der bisherige § 4 wird § 1 und wie folgt
geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „Abs. 2
oder § 3 Abs. 3“ gestrichen.

b) Abs. 3 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und
wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Abs. 2“ gestrichen.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

3. Die §§ 5 bis 8 werden aufgehoben.

4. Der bisherige § 9 wird § 2.

5. Die §§ 10 und 11 werden aufgehoben.

6. Der bisherige § 12 wird § 3.5) Ändert FFN 4141

Anlage
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Artikel 6

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz eine Rechts
verordnung geändert wird, bleibt die Befug
nis der zuständigen Stelle, die Verordnung

künftig zu ändern oder aufzuheben, unbe
rührt.

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver
kündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 30. Juni 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n  

B o d d e n b e r g
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Artikel 11)

Änderung des Artikel 141Gesetzes

§ 2 des Artikel 141Gesetzes vom 26. Ju
ni 2013 (GVBl. S. 447), geändert durch Ge
setz vom 24. März 2020 (GVBl. S. 200), wird
wie folgt gefasst:

„§ 2

Ausnahmesituationen

Bei Naturkatastrophen oder außerge
wöhnlichen Notsituationen, die sich der Kon
trolle des Staates entziehen und die staatli
che Finanzlage erheblich beeinträchtigen,
können auf Beschluss des Landtages abwei
chend von § 1 Abs. 1 Einnahmen aus Kredi
ten vorgesehen werden. Die Abweichung ist
mit einem Tilgungsplan zu verbinden, der si
cherstellt, dass die nach Satz 1 aufgenom
menen Kredite innerhalb eines angemesse
nen Zeitraums zurückgeführt werden. Dieser

Zeitraum ist unter Berücksichtigung der je
weiligen Ausnahmesituation, der Höhe der
Kreditaufnahme sowie der konjunkturellen
Situation zu bestimmen.“

Artikel 22)

Änderung des Gesetzes zur Änderung
des Artikel 141Gesetzes und des 

Hessischen Finanzausgleichsgesetzes

Art. 2 und 4 Satz 2 des Gesetzes zur Än
derung des Artikel 141Gesetzes und des
Hessischen Finanzausgleichsgesetzes vom
24. März 2020 (GVBl. S. 200) werden aufge
hoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver
kündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Zweites Gesetz
zur Änderung des Artikel 141Gesetzes

Vom 2. Juli 2020

1) Ändert FFN 4383
2) Ändert FFN 4383 und 4143

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 2. Juli 2020

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n

B o d d e n b e r g



Aufgrund des

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgeset
zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018),

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Ge
setzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), 

3. § 45a Abs. 3 des Elften Buches Sozial
gesetzbuch vom 26. Mai 1994 (BGBl. I
S. 1014, 1015), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 1018),

verordnet die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Verordnung zur
Bekämpfung des CoronaVirus

Die Verordnung zur Bekämpfung des Co
ronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 15. Juni 2020 (GVBl. S. 390), wird wie
folgt geändert:

1. In § 2 wird nach Abs. 3 als Abs. 3a ein
gefügt:

„(3a) Für Personen nach § 1 Abs. 1
Satz 1, die in Einrichtungen nach § 23
Abs. 3 oder § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des
Infektionsschutzgesetzes tätig sind und
über ein ärztliches Zeugnis nach § 2
Abs. 3 verfügen, wird für diese Tätigkeit
und einen Zeitraum bis zum 14. Tag
nach ihrer Einreise das Tragen von per
sönlicher Schutzausstattung gemäß den
jeweiligen Kriterien des Robert KochIn
stituts zur Vermeidung des Weitertra
gens von Infektionen mit SARSCoV2
allgemein angeordnet. Die Schutzaus
stattung darf nur abgesetzt werden,
wenn ein Mindestabstand von 1,5 Me
tern zu anderen Personen eingehalten
wird. Die erstmalige Aufnahme der Tä
tigkeit nach Einreise ist durch die Ein
richtungsleitung dem zuständigen Ge
sundheitsamt anzuzeigen.“

2. In § 4 wird nach Nr. 6 als Nr. 6a und 6b
eingefügt:

„6a. entgegen § 2 Abs. 3a Satz 1 per
sönliche Schutzausstattung nicht
trägt,

6b. entgegen § 2 Abs. 3a Satz 3 die
Aufnahme der Tätigkeit nicht an
zeigt,“

Artikel 22)

Änderung der Zweiten 
Verordnung zur Bekämpfung 

des CoronaVirus

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 13. März 2020 (GVBl.

S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 15. Juni 2020 (GVBl. S. 394), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „3 bis
7“ durch „4 bis 7“ ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird nach der Angabe
„(GVBl. S. 322)“ der Punkt
durch ein Komma ersetzt.

cc) Als Nr. 4 wird angefügt:

„4. nach § 45 des Achten Bu
ches Sozialgesetzbuch
betriebserlaubnispflichtige
Einrichtungen, in denen
geistig und körperlich be
hinderte oder pflege
bedürf tige Kinder und Ju
gendliche untergebracht
werden.“

b) Abs. 3a wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 2
und 3“ gestrichen und nach
dem Wort „welches“ die Angabe
„bei Einrichtungen nach Abs. 1
Nr. 2 und 3“ eingefügt.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Als neue Nr. 1 wird einge
fügt:

„1. die in Einrichtungen
nach Abs. 1 Nr. 1 ver
sorgt werden, inner
halb der ersten sechs
Tage ihres Aufenthalts
bis zu zwei Besuche
und ab dem siebten
Tag des Aufenthalts
täglich Besuche von
jeweils bis zu zwei
Personen empfangen,

bbb) Die bisherige Nr. 1 wird
Nr. 2 und die Angabe
„oder 3“ durch „bis 4“ er
setzt.
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Fünfzehnte Verordnung
zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des CoronaVirus

Vom 1. Juli 2020

1) Ändert FFN 9154
2) Ändert FFN 9155



ccc) Die bisherige Nr. 2 wird
Nr. 3 und die Angabe
„oder 3“ durch die Angabe
„bis 4“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter
„räumlichen und persönlichen“
durch „räumlichen und perso
nellen“ sowie die Wörter „per
sönlicher Ausstattung“ durch
„persönlicher Schutzausrüs
tung“ ersetzt.

c) In Abs. 3b wird die Angabe „nach
Abs. 1 Nr. 2 und 3“ gestrichen.

d) In Abs. 3c werden nach der Angabe
„Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 3a“ das
Wort „ausschließlich“, nach dem
Wort „Frist“ die Wörter „sicher und
datenschutzkonform“ und nach dem
Wort „Anwendung“ ein Semikolon
und die Wörter „die Besucherinnen
und Besucher sind über diese Be
schränkungen zu informieren“ einge
fügt.

2. In § 2 Abs. 1 Satz 2, § 2a Satz 2, § 3
Abs. 2 Satz 3 und § 3 Abs. 4 Satz 2 wird
jeweils die Angabe „nach Nr. 10 der An
lage“ gestrichen.

3. In § 3 Abs. 5 Satz 2 werden das Komma
nach dem Wort „Präsenzform“ und die
Angabe „bei denen länger als 15 Minu
ten andauernde Kontakte zu Schülerin
nen, Schülern oder Studierenden aus
geschlossen sind“ gestrichen.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 bis 3 werden wie folgt ge
fasst:

„(1) Menschen mit Behinderun
gen dürfen Werkstätten für Men
schen mit Behinderungen nach 
§ 219 Abs. 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch, Tagesförderstät
ten oder Tagesstätten nach § 219
Abs. 3 des Neunten Buches Sozial
gesetzbuch sowie Arbeitsbereiche
anderer Leistungsanbieter nach § 60
des Neunten Buches Sozialgesetz
buch nicht betreten, wenn

1. sie oder die Angehörigen des
gleichen Hausstandes Krank
heitssymptome für COVID19
aufweisen oder in Kontakt zu in
fizierten Personen stehen oder
seit dem Kontakt mit infizierten
Personen noch nicht mehr als
14 Tage vergangen sind, oder

2. in der Werkstatt, Tagesförder
stätte, Tagesstätte oder dem Ar
beitsbereich ein nach dem In
fektionsschutzgesetz melde
pflichtiges Infektionsgeschehen
oder eine bestätigte Infektion
mit SARSCoV2 vorliegt.

(2) Auf Antrag können in Werk
stätten oder bei anderen Leistungs
anbietern beschäftigte Menschen mit
Behinderungen von der Teilnahme
am Präsenzbetrieb befreit werden,
wenn sie oder Personen, mit denen
sie in einem Hausstand leben, bei ei
ner Infektion mit dem SARSCoV2

Virus aufgrund einer vorbestehen
den Grunderkrankung oder Immun
schwäche dem Risiko eines schwe
ren Krankheitsverlaufs ausgesetzt
sind.

(3) Bei Inanspruchnahme des
Fahrdienstes ist eine MundNasen
Bedeckung nach § 1a Satz 2 zu tra
gen. § 1a Satz 3 gilt entsprechend.“

b) Abs. 4 wird aufgehoben.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Einrichtungen“ wird
durch die Wörter „Tagesförder
stätten, Tagesstätten“ ersetzt
und die Angabe „oder 2“ gestri
chen.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. für den Fahrdienst und den
Betrieb der Werkstatt, Ta
gesförderstätte, Tagesstätte
oder des Arbeitsbereichs
ein einrichtungsbezogenes
Konzept zum Schutz vor
der Übertragung von Infek
tionen nach Maßgabe der
aktuellen Empfehlungen
des Robert KochInstituts
sowie des SARSCoV2
Arbeits schutzstandards des
Bundesministeriums für Ar
beit und Soziales vom 
16. April 2020 (GMBl. 
S. 303) und einrichtungsbe
zogene Hygienepläne vor
liegen und umgesetzt wer
den.“

5. § 5 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
sollen die Tages und Nachtpflegeein
richtungen eine Notbetreuung für Pfle
gebedürftige einrichten, wenn im Einzel
fall eine Betreuung durch die Pflegeper
sonen im häuslichen Rahmen nicht er
folgen kann.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Betreuungs und Unterstüt
zungsangebote im Vor und Umfeld
von Pflege, soweit sie als Gruppen
angebote durchgeführt werden, ins
besondere die Angebote nach § 45c
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und § 45d
des Elften Buches Sozialgesetz
buch, dürfen nicht angeboten oder in
Anspruch genommen werden, wenn
leistungserbringende Personen oder
teilnehmende Personen oder deren
jeweilige Angehörige des gleichen
Hausstandes Krankheitssymptome
für COVID19 aufweisen oder in
Kontakt zu infizierten Personen ste
hen oder seit dem Kontakt mit infi
zierten Personen noch nicht mehr
als 14 Tage vergangen sind. Die An
bieter haben sicherzustellen, dass

1. ein Mindestabstand von 1,5 Me
tern zwischen Personen, aus
genommen zwischen Angehöri
gen des gleichen Hausstandes,
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eingehalten wird, soweit keine
geeigneten Trennvorrichtungen
vorhanden sind,

2. geeignete Hygienekonzepte
und Abstandsregelungen ent
sprechend den Empfehlungen
des Robert KochInstituts erar
beitet und umgesetzt werden
sowie

3. Name, Anschrift und Telefon
nummer der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie deren
Begleitpersonen ausschließlich
zur Ermöglichung der Nachver
folgung von Infektionen erfasst
werden, diese Daten für die
Dauer eines Monats ab der je
weiligen Leistungserbringung
geschützt vor Einsichtnahme
durch Dritte für die zuständigen
Behörden vorgehalten und auf
Anforderung an diese übermit
telt werden sowie unverzüglich
nach Ablauf der Frist sicher und
datenschutzkonform gelöscht
oder vernichtet werden; die Be
stimmungen des Art. 13, 15, 18
und 20 der DatenschutzGrund
verordnung finden keine An
wendung; die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie deren
Begleitpersonen sind über die
se Einschränkungen zu infor
mieren.“

b) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Nr. 4“ durch „Nr. 2“ ersetzt.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geän
dert:

aa) Das Wort „Einzelangeboten“
wird durch „Angeboten“ und die
Wörter „darf nur erfolgen“ wer
den durch „sind zulässig“ er
setzt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. geeignete Hygienekonzepte
entsprechend den Empfeh
lungen des Robert KochIns
tituts getroffen und umge
setzt werden.“

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) In den Fällen des Abs. 1 ist
die Inanspruchnahme des Angebots
oder die Durchführung der Therapie
maßnahme ausgeschlossen, wenn

1. die Empfänger der Dienstleis
tung nach Abs. 1 oder die Ange
hörigen des gleichen Haus
stands Krankheitssymptome für
COVID19 aufweisen oder in
Kontakt zu infizierten Personen
stehen oder seit dem Kontakt
mit infizierten Personen noch
nicht mehr als 14 Tage vergan
gen sind, oder

2. in den Einrichtungen nach 
Abs. 1 ein nach dem Infektions
schutzgesetz meldepflichtiges
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Infektionsgeschehen oder eine
bestätigte Infektion mit SARS
CoV2 vorliegt.“

8. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8

Nach § 45 des Achten Buches Sozi
algesetzbuch betriebserlaubnispflichtige
stationäre Einrichtungen, die keine Kin
dertageseinrichtungen sind und nicht
unter § 1 Abs. 1 Nr. 4 fallen, dürfen zu
Besuchszwecken nicht betreten werden

1. durch Personen mit Atemwegsinfek
tionen oder

2. wenn in der Einrichtung ein nach
dem Infektionsschutzgesetz melde
pflichtiges Infektionsgeschehen oder
eine bestätigte Infektion mit SARS
CoV2 vorliegt.“

9. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „oder 2“ ge
strichen, die Angabe „7 Abs. 1“ durch
„7 Abs. 3“ ersetzt, und die Angabe 
„§ 8 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2“ durch
„§ 8“ ersetzt.

b) In Nr. 3a wird die Angabe „§ 1a“
durch „den §§ 1a oder 4 Abs. 3“ er
setzt.

10. Die Anlage wird aufgehoben.

Artikel 33)

Änderung der CoronaKontakt und
Betriebsbeschränkungsverordnung

Die CoronaKontakt und Betriebsbe
schränkungsverordnung vom 7. Mai 2020
(GVBl. S. 302, 315), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 15. Juni 2020 (GVBl. 
S. 394), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 werden die Wörter
„gemeinsames Grillen oder Pickni
cken, sowie“ gestrichen.

b) In Abs. 2a Buchst. c werden nach
dem Wort „Teilnehmer“ das Wort
„ausschließlich“, nach dem Wort
„Frist“ die Wörter „sicher und daten
schutzkonform“ und nach dem Wort
„Anwendung“ ein Semikolon und die
Wörter „die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind über diese Be
schränkungen zu informieren“ einge
fügt.

c) Abs. 2b Satz 1 wird wie folgt geän
dert:

aa) Buchst. a wird wie folgt gefasst:

„a) durch geeignete Maßnah
men, insbesondere durch
Steuerung der Besucher
zahlen, sichergestellt wird,
dass der nach § 1 Abs. 1
gebotene Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten
werden kann, sofern keine
geeigneten Trennvorrich
tungen vorhanden sind; je
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der Person sollen drei Qua
dratmeter zur Verfügung
stehen,“

bb) Buchst. c wird wie folgt gefasst:

„c) in geschlossenen Räumen
Zuschauerplätze eingenom
men werden, eine persona
lisierte Sitzplatzvergabe er
folgt, wobei aneinander lie
gende Sitzplätze nur von
Personen eingenommen
werden dürfen, denen der
gemeinsame Aufenthalt im
öffentlichen Raum nach § 1
Abs. 1 Satz 1 und 2 gestat
tet ist; zu anderen Personen
oder Gruppen ist der Ab
stand nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 zu wahren,“

cc) In Buchst. d werden nach dem
Wort „Teilnehmer“ das Wort
„ausschließlich“, nach dem Wort
„Frist“ die Wörter „sicher und
datenschutzkonform“ und nach
dem Wort „Anwendung“ ein Se
mikolon und die Wörter „die
Teilnehmerinnen und Teilneh
mer sind über diese Beschrän
kungen zu informieren“ einge
fügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 3 werden die Wörter
„größere Sportveranstaltungen mit
Zuschauern, größere Konzerte,“ ge
strichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Nr. 2 Buchst. d wird wie
folgt gefasst:

„d) Umkleideräume, Wechsel
spinde, Schließfächer und
sanitäre Anlagen nur unter
Beachtung der Empfeh
lungen des Robert Koch
Instituts genutzt werden
und sichergestellt ist, dass
das Abstandsgebot nach
§ 1 Abs. 1 dort eingehal
ten werden kann,“

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für Zuschauer gilt § 1 Abs. 2b
Satz 1 entsprechend.“

c) Abs. 2a wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. durch geeignete Maßnah
men, insbesondere durch
Steuerung der Besucher
zahlen und der sich gleich
zeitig in den Becken aufhal
tenden Personen, sicherge
stellt wird, dass der nach 
§ 1 Abs. 1 gebotene Min
destabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden kann,
sofern keine geeigneten
Trennvorrichtungen vorhan
den sind; jeder Person sol
len drei Quadratmeter zur
Verfügung stehen.“

bb) Nr. 4 wird aufgehoben.
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d) Abs. 2b wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. durch geeignete Maßnah
men, insbesondere durch
Steuerung der Besucher
zahlen, sichergestellt wird,
dass der nach § 1 Abs. 1
gebotene Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten
werden kann, sofern keine
geeigneten Trennvorrichtun
gen vorhanden sind.“

bb) Nr. 3 und 4 werden durch fol
gende Nr. 3 ersetzt:

„3. Umkleideräume, Wechsel
spinde, Schließfächer und
sanitäre Anlagen nur unter
Beachtung der Empfehlun
gen des Robert KochInsti
tuts genutzt werden und si
chergestellt ist, dass das
Abstandsgebot nach § 1
Abs. 1 dort eingehalten wer
den kann.“

e) In Abs. 4 Nr. 3 werden nach dem
Wort „Gäste“ das Wort „ausschließ
lich“, nach dem Wort „Frist“ die Wör
ter „sicher und datenschutzkonform“
und nach dem Wort „Anwendung“
ein Semikolon und die Wörter „die
Gäste sind über diese Beschränkun
gen zu informieren“ eingefügt.

3. § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt ge
ändert:

a) Die Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. aufgrund geeigneter Maßnah
men, insbesondere durch Steue
rung der Besucherzahlen, der
nach § 1 Abs. 1 gebotene Min
destabstand von 1,5 Metern ein
gehalten werden kann, sofern
keine geeigneten Trennvorrich
tungen vorhanden sind; jeder
Person sollen drei Quadratmeter
zur Verfügung stehen,“

b) Die Nr. 2 wird aufgehoben.

c) Die bisherigen Nr. 3 und 4 werden
Nr. 2 und 3.

4. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c wird
das Wort „Küchenpersonal,“ gestrichen.

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 3 wird nach der Angabe „oder
§ 1 Abs. 4 Satz 2“ die Angabe „oder
§ 2 Abs. 2 Satz 2 2. Alternative“ ein
gefügt.

b) In Nr. 7 wird nach der Angabe „§ 2
Abs. 2 Satz 2“ die Angabe „1. Alter
native“ eingefügt.

Artikel 44)

Änderung der Fünften Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

In die Fünfte Verordnung zur Bekämp
fung des CoronaVirus vom 16. März 2020
(GVBl. S. 166), zuletzt geändert durch Ver
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ordnung vom 15. Juni 2020 (GVBl. S. 394),
wird als neuer § 2 eingefügt:

„§ 2

(1) § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie 5 bis 7
gelten entsprechend für Einrichtungen nach
§ 23 Abs. 3 Nr. 3 des Infektionsschutzgeset
zes.

(2) § 1 Abs. 2 gilt entsprechend mit der
Maßgabe, dass das Konzept bis zum 31. Ju
li 2020 vorgelegt werden muss.“

Artikel 55)

Änderung der 
Pflegeunterstützungsverordnung

Nach § 13 der Pflegeunterstützungsver
ordnung vom 25. April 2018 (GVBl. S. 75)
wird als neuer § 13a eingefügt:

„§ 13a

Sonderregelungen zur Unterstützung der
häuslichen Versorgung während der durch
das CoronaVirus verursachten Pandemie

(1) Die von einer Anbieterin oder einem
Anbieter, die oder der über eine Anerken
nung nach dieser Verordnung verfügt, ange
botenen hauswirtschaftlichen Unterstützun
gen und individuellen Hilfen im Alltag, die
der Aufrechterhaltung der häuslichen Ver
sorgung pflegebedürftiger Menschen dienen
und ohne unmittelbaren Kontakt mit der an
spruchsberechtigten Person erbracht wer
den können (Dienstleistungen bis zur Haus
tür), gelten bis zum 31. Dezember 2020 als
anerkannt, wenn die Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 3, 8 und 12 vorlie
gen. Zu den Dienstleistungen bis zur Haus
tür zählen insbesondere:

1. Einkauf von Waren des täglichen Le
bens,

2. Holen und Bringen der Wäsche von und
zur Reinigung,

3. Anlieferung von Speisen,

4. Übernahme von Botengängen,

5. Organisation und Erledigung von Behör
dengängen und Behördenangelegen
heiten,

6. Organisation erforderlicher Arztbesuche,

7. telefonische Kontaktaufnahme und Ge
spräche vornehmlich unter Nutzung di
gitaler Kommunikationswege.

(2) Dienstleistungen bis zur Haustür, die
von Einzelpersonen auf der Basis eines frei
willigen bürgerschaftlichen Engagements mit
besonderem Bezug ehrenamtlich im Rah
men der Nachbarschaftshilfe erbracht wer
den, gelten bis zum 31. Dezember 2020 als
anerkannt, wenn die Einzelperson mit der
anspruchsberechtigten Person nicht bis zum
zweiten Grad verwandt oder verschwägert
ist und nicht mit ihr in einer häuslichen Ge
meinschaft lebt.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 ist der
leistungsempfangenden Person am Ende je
des Kalendermonats eine Abrechnung der
erbrachten Leistungen nach Abs. 1 zur Vor
lage bei der Pflegekasse auszuhändigen.
Aus der Abrechnung muss hervorgehen,
dass sie für Dienstleistungen bis zur Haustür
erfolgt sowie Datum und Gegenstand der
Leistungserbringung.

(4) § 12 findet auf die Abs. 1 bis 3 keine
Anwendung.

(5) Zum Schutz vor Infektionen und Ge
sundheitsgefahren sind geeignete Vorkeh
rungen zu treffen, insbesondere die Sicher
stellung geeigneter Hygienemaßnahmen auf
der Grundlage der Empfehlungen des Ro
bert KochInstituts.“

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 6. Juli 2020 in
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Art. 2
Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa, Buchst. b
und c am 15. Juli 2020 in Kraft.
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5) Ändert FFN 9347

Wiesbaden, den 1. Juli 2020

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n  

K l o s e

D e r  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t

B e u t h
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